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Ruine oder Garage – Was gehört in die Landwirtschaftszone und was nicht? 
Trennung von Baugebiet und 
Nichtbaugebiet 
Der Leserschaft werden die Voraussetzun-
gen, unter denen einer Baute in der Landwirt-
schaftszone die Baubewilligung erteilt wer-
den kann, weitgehend bekannt sein. Das we-
sentlichste Element stellt die Zonenkonformi-
tät dar. Nach der Raumplanungsgesetzgebung 
des Bundes gilt eine Baute oder Anlage in der 
Landwirtschaftszone grundsätzlich nur dann 
als zonenkonform, wenn sie der landwirt-
schaftlichen Bewirtschaftung oder dem pro-
duzierenden Gartenbau dient. Dies umfasst 
auch den für den Bauernbetrieb notwendigen 
Wohnbedarf einschliesslich jenem der abtre-
tenden Generation (Stöckli).

Die Einschränkung entspringt einem fun-
damentalen Grundgedanken der Schweizer 
Raumplanung, dass Baugebiet und Nichtbau-
gebiet konsequent getrennt bleiben sollen. 
Dadurch bleiben die Bodenpreise in der Land-
wirtschaftszone tief, wodurch es der Land-
wirtschaft erleichtert wird, kostendeckend zu 
produzieren. Andererseits können damit 
Fruchtfolgefl ächen erhalten werden, weshalb 
das Trennprinzip auch der Versorgungssicher-

heit dient. Schliesslich wirkt der Grundsatz 
der fortschreitenden Zersiedelung entgegen 
und sorgt für attraktive Naherholungsräume.

Strenger Massstab für die Beurteilung 
der Zonenkonformität
Der Grundsatz der Trennung kann dort zum 
Problem werden, wo eine rein landwirt-
schaftliche Nutzung einer Baute nicht oder 
nicht mehr sinnvoll möglich ist. So musste ein 
Innerschweizer Landwirt, der eine Remise 
umbauen und erweitern wollte, sein Baupro-
jekt um fast 20 Prozent reduzieren, um die 
notwendige Baubewilligung zu erhalten. Sein 
ursprüngliches Ansinnen, neben den land-
wirtschaftlichen Fahrzeugen des eigenen Be-
triebes auch noch betriebsfremde Fahrzeuge 
einzustellen, wurde ihm verweigert. Sowohl 
das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz 
als auch das Bundesgericht stellten sich auf 
den Standpunkt, dass der Umbau der Remise 
soweit als zonenkonform zu beurteilen sei, als 
dass betriebsnotwendige Fahrzeuge und Ma-
schinen eingestellt werden. Nach unserem 
Dafürhalten schliesst das sowohl betriebs-
fremde Landwirtschaftsmaschinen (z.B. von 

Nachbarn), als auch eigene nichtlandwirt-
schaftliche Fahrzeuge (z.B. Motorräder) aus; 
ob diese restriktive Einschränkung Sinn 
macht, sei vorliegend dahingestellt…

In einem anderen Entscheid wurde der Um-
bau komplett verweigert. Der Eigentümer einer 
Scheune wollte diese als Garage sowie Lager-
raum für seine Werkzeuge und Materialien be-
nutzen. Hier bestand das Problem darin, dass 
der Bauherr nicht als Landwirt tätig war und 
der Lagerraum einem nichtlandwirtschaftli-
chen Gewerbe gedient hätte. Die Behörden 
kannten keine Gnade und verweigerten die 
Baubewilligung. Der Bauherr hatte vergeblich 
darauf hingewiesen, dass er immerhin Schafe 
auf seinem Grundstück halte. Dieses Argu-
ment half dem Bauherrn deshalb nicht viel, 
weil er diese Tierhaltung nur als Hobby betrieb: 
die sog. Freizeitlandwirtschaft entspricht nicht 
der Landwirtschaft i.S. der Raumplanung!

Die Ausnahmebestimmungen des RPG – 
Bauen ausserhalb des Baugebiets
Das Raumplanungsgesetz sah ursprünglich 
nur einen Tatbestand vor, bei dem ein Abwei-
chen vom Erfordernis der Zonenkonformität 

zulässig war: dort wo der Zweck von Bauten 
und Anlagen einen Standort ausserhalb der 
Bauzonen erforderte und dem Bauprojekt kei-
ne überwiegenden Interessen gegenüberste-
hen. Dieser Grundtatbestand wurde 1998 und 
2007 durch verschiedene Spezialtatbestände 
erweitert: Zweckänderungen ohne bauliche 
Massnahmen, nichtlandwirtschaftliche Ne-
benbetriebe (v.a. Agrotourismus), die sog. 
Besitzstandsgarantie oder die Wohnnutzung 
nicht mehr benötigter Gebäude.

Die praktische Erfahrung hat bislang ge-
zeigt, dass die Behörden nach wie vor am 
Grundsatz der Trennung von Baugebiet und 
Nichtbaugebiet festhalten und die erwähnten 
Ausnahmebewilligungen nur sehr zurückhal-
tend gewähren. Erst vor zwei Monaten hat 
das Bundesgericht in einem Fall aus dem 
Bündnerland entschieden, dass ein ehemali-
ger Stall nicht als Wohnbaute genutzt werden 
dürfe, obwohl der Bau nachweislich bereits 
seit über 30 Jahren nicht mehr landwirt-
schaftlich genutzt werden konnte. Weil der 
Stall immer noch in der Landwirtschaftszone 
lag, musste die Zonenkonformität verneint 
werden. Eine Ausnahmebewilligung konnte 

ebenfalls nicht erteilt werden, weil der Bau-
herr selber nicht mehr über ein landwirt-
schaftliches Gewerbe verfügte.

Ehrlich währt i.d.R. doch am längsten…
Wer in der Landwirtschaftszone eine Baute 
oder Anlage erstellen will, muss sich oft auf ein 
längeres Hin und Her mit den kantonalen Be-
hörden einstellen. Auf den Umfang der Baute 
kommt es dabei nicht unbedingt an, sodass 
bereits ein improvisierter Parkplatz als bewilli-
gungspfl ichtige Anlage gilt, wenn er über einen 
längeren Zeitraum hinweg bestehen soll. Es ist 
aber davon abzuraten, bewilligungspfl ichtige 
bauliche Massnahmen in der Landwirtschafts-
zone im Geheimen durchzuführen, um sich ein 
Verfahren zu ersparen, denn in der Regel 
kommt der Gesetzesverstoss irgendwann 
doch ans Licht; hierfür kann schon ein vorlau-
ter Nachbar ausreichen. In diesem Fall drohen 
nicht nur eine Rückbau- oder Abbruchverfü-
gung, sondern auch Bussgelder (im Kanton 
Zürich bis zu CHF 50000).

RA lic. iur. Raphael Meyer 
Niklaus Rechtsanwälte, Dübendorf �
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Versicherungs-
berater in der 
Landwirtschaft?
Die Landwirtschaft ist im Versicherungs-
bereich speziell. Für den Aussendienst 
der Versicherungsgesellschaften wird es 
immer schwieriger, die nötige Erfahrung 
mitzubringen. Der Zürcher Bauernver-
band hat mit sieben Versicherungsgesell-
schaften einen Vertrag und kann dadurch 
für alle Versicherungen (Motorfahrzeuge, 
Inventar Landwirtschaft und Haushalt, 
Betriebs- und Privathaftpfl icht, etc.) eine 
Beratung und Betreuung anbieten. Sie 
erhalten alles aus einer Hand. Ein 
Wechsel in der Betreuung bei der 
Versicherungsgesellschaft kann auch 
ein Wechsel zum ZBV sein. 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung: ZBV Versicherungen Lukas 
Wyss, Pirmin Schwizer und Urs Wernli   
044 217 77 50 �

INFO- UND MITWIRKUNGSVERANSTALTUNG LANDSCHAFTSQUALITÄT-PROJEKT ZÜRICH SÜD

Landschaftsqualität Zürich Süd nimmt Form an
Das Landschaftsqualität-Projekt 
Zürich Süd präsentierte an den 
Mitwirkungsveranstaltungen die 
Rahmenbedingungen und Mass-
nahmen des Projektes. 

In einem Workshop konnten die An -
wesenden mitwirken und weitere Mass-
nahmen oder Ergänzungen vorschlagen. 
Das Landschaftsqualitäts-Projekt Zürich 
Süd enthält die beiden Bezirke Horgen 
und Affoltern, wie auch Gemeinden aus 
dem Bezirk Dietikon und soll ab 2015 
umgesetzt werden. Durch den grossen 
Einsatz der Arbeitsgruppe Zürich Süd 
konnten am 4. August 2014 in Wädens-
wil (Schluchtalhof) und am 6. August 
2014 in Knonau (Stöckweid) die Info- 
und Mitwirkungsveranstaltungen zum 
Thema Landschaftsqualität durchge-Thema Landschaftsqualität durchge-Thema
führt werden.

An den Anlässen konnte Martin Haab 
(Projektleiter) rund 200 Interessierte aus 
den Bezirken Affoltern und Horgen 

begrüssen. Weiter waren an den An-
lässen Vertreter der Gemeinden und 
Planungsgruppen vertreten, welche 
positiv und interessiert auf das Projekt 
reagiert haben. An den Anlässen konn-
ten die Rahmenbedingungen von Bund 
und Kanton, wie auch der aktuelle Stand 
im Projekt präsentiert werden. Ursula 
Bollens vom Planungsbüro Planikum 
stellte ihre Landschaftsanalyse vor. 

Dabei erklärte sie die Aufteilung in die 
Landschaftstypen und zeigte die ge-
steckten Ziele auf. 

Im Projektgebiet sind die Landschaft-
stypen Weide- und futterbaugeprägte 
Hügellandschaft, Berglandschaft des 
Mittellandes, Siedlungslandschaft und 
Grosse Ried- und Moorlandschaften 
charakteristisch. Im Anschluss wurde in 
den Workshop gewechselt und die 

Fragerunde und Diskussion zu den Land-
schaftszielen, Massnahmen und Bonus 
wurde eröffnet. Unter Moderation wurde 
die Mitwirkung der Beteiligten möglich. 
Es konnten Vorschläge praxisnahe 
Kenntnisse und neue Massnahmen ein-
gebracht werden. Ebenso wurden im 
Workshop offene Fragen soweit als mög-
lich beantwortet.

Die Vergabe des Bonus (+25 Pro -
zent bei ausgewählten Massnahmen) 
wurde demokratisch gelöst, indem 
die Anwesenden per Klebpunkt ihre 
Stimme abgeben konnten. Die Auswer-
tung wird in das Projekt ein fl iessen. 

Mit der Durchführung der Anlässe 
wurde ein weiterer Meilenstein des 
Projektes erreicht. Das Projekt bildet das 
Fundament für die Betriebsleiter-
familien, Landschaftsqualitätsbeiträge 
überhaupt zu beziehen. Danke an alle 
Beteiligten und Interessierten, die an 
den Veranstaltungen mitgewirkt und 
gearbeitet haben. �Aktive Beteiligung, Köpfe zusammenstecken und mitwirken.




